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Kurz informiert

FAO: Update aktuelle 
Rechtsprechung 
und Gesetzesvorhaben
Das Online-Seminar informiert Sie über die Erbschaftsteuerreform. 
Sie erfahren, wann mit dem neuen Gesetz zu rechnen ist und 
worauf Sie jetzt schon achten müssen. RA Holger Siebert, FA Erbrecht 
und Steuerrecht, gibt Ihnen zudem praktische Hilfestellungen beim 
Umgang mit der EU-ErbVO.

Themen am 2.8.2016

• Aktuelles zur Testierfähigkeit
• Wichtiges zur Form eines Testaments
• Neue Entscheidungen zum gemeinschaftlichen Testament
• Aktuelle Entscheidungen zur Vor- und Nacherbfolge
• Relevantes zur Ausschlagung
• Neues zum Pflichtteilsrecht

Die Teilnahmebescheinigung können Sie bei Ihrer Kammer 
zum Nachweis der FAO-Fortbildung vorlegen.

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Erbrecht

Termine
2.8.2016, 6.12.2016, 
7.2.2017, Termin folgt

jeweils von 14:00 bis 16:45 Uhr
Alle Termine inklusive 15 Minuten Pause

RA Holger Siebert, 
FA Erbrecht und Steuerrecht, 
Herr Siebert ist ständiger Autor 
von EE Erbrecht effektiv und 
Experte für Erb- und Steuerrecht.

Ihre Vorteile 

• Regelmäßiges Wissens-Update: fortlaufend einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit möglich!)

• Teilnahme wählbar und flexibel: per Einzelbuchung 
oder im Rahmen eines Abonnements mit Preisvorteil

• Topaktuelle Themen schnell aufbereitet
• Sprachkommunikation zwischen Teilnehmern 

und Referenten möglich
• Reisekosten und -zeiten entfallen

Teilnahmegebühr
Einzelgebühr 105 € zzgl. USt.
Abonnement 85 € zzgl. USt. pro Seminar
Eine Online-Seminarreihe im 
Abonnement umfasst vier Seminar-
termine in zwölf Monaten.

Buchungs-Nr. 918

Teilnahmegebühr

Mobile Teilnahme

Apple iOS und Android

mit der App „Adobe® 

Connect™ Mobile“.

Weitere Informationen 

nach der Anmeldung.

Nachweis

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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Jetzt anmelden unter
iww.de/online-seminare

Erbrecht effektiv ▶▶ Vorsorgevollmacht
Wann ist ein Kontrollbetreuer zu bestellen?

| Bestellt das Gericht trotz einer bestehenden Vorsorgevollmacht einen 
Kontrollbetreuer, sind die Hürden dafür hoch. Es müssen klare Anhalts-
punkte oder Gründe vorliegen, dass das Wohl des Vollmachtgebers gefähr-
det ist. Dies hat der BGH zuletzt deutlich betont. |

Wenn der in der Vorsorgevollmacht bestimmte Bevollmächtigte in einzelnen 
Angelegenheiten nicht zum Wohle des Betroffenen handeln kann, erfüllt eine 
Kontrollbetreuung zunächst den Zweck, um durch Kontroll- und Weisungs-
rechte auf den Bevollmächtigten einzuwirken (BGH 3.2.16, XII ZB 307/15, Ab-
ruf-Nr. 184596 und XII ZB 454/15, Abruf-Nr. 184598). Dass das Gericht den 
Kontrollbetreuer auch befugt, die Vorsorgevollmacht zu widerrufen, darf nur 
letztes Mittel sein (BGH 14.10.15, XII ZB 177/15). Es muss mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit und in erheblicher Schwere zu befürchten sein, dass das 
Wohl des Vollmachtgebers verletzt wird, wenn die Vorsorgevollmacht unver-
ändert bestehen bleibt. Es handelt sich also um Ausnahmen, die nur in 
schweren Fällen anzuwenden ist. 

PrAXiSHinWeiS | Grundsätzlich empfiehlt sich, in Vorsorgevollmachten einen 
zweiten Ersatzbevollmächtigten zu benennen. Auch kann ein Anwalt als zweiter, 
anwaltlicher Bevollmächtigter eingesetzt werden, der berät und unterstützt. Dies 
können auch Vorsorgeanwälte sein wie diejenigen der Deutschen Vereinigung für 
Vorsorge- und Betreuungsrecht e.V. (dvvb) oder des VorsorgeAnwalt e.V. (www.
dvvb.de, www.vorsorgevollmacht-anwalt.de). 

iHr PLuS im netz
sr.iww.de 

Abruf-nr. 184596

▶▶ Außergewöhnliche Belastung
treppenlift: Keine überzogenen nachweise erforderlich

| Das Finanzamt ist zu streng, wenn es den Abzug einer außergewöhnli-
chen Belastung für Kauf und Einbau eines Treppenlifts mit der Begründung 
ablehnt, Sie hätten vor dem Kauf kein amtsärztliches Gutachten eingeholt. 
Nach Ansicht des FG Münster reicht ein Gutachten Ihres Arzts völlig aus. |

Wichtig | Ihr Arzt muss in dem Gutachten zum einen die medizinische Not-
wendigkeit der Anschaffung bestätigen und – zum zweiten – Aussagen zu di-
agnostischen oder therapeutischen Verfahren machen (FG Münster 11.2.16, 3 
K 1097/14 E, Abruf-Nr. 186460). 

PrAXiSHinWeiS | Sind die Aufwendungen für den Treppenlift so hoch, dass 
sich ein Teil der Aufwendungen steuerlich nicht auswirkt, weil Sie keine entspre-
chend hohen Einkünfte haben, sollten ein Antrag gestellt werden, die Aufwen-
dungen auf mehrere Jahre zu verteilen (§ 163 AO). Hierzu kann auf einen Muster-
prozess beim BFH (VI R 36/15) verwiesen werden mit der bitte um Ruhen des Verfah-
rens. Auch das FG Saarland hat einem Steuerzahler schon einmal genehmigt, die 
Kosten auf fünf Jahre zu verteilen (FG Saarland 6.8.13, 1 K 1308/12, Abruf-Nr. 140486).

fG münster begnügt 
sich mit Gutachten 
des behandelnden 
Arztes 

iHr PLuS im netz
sr.iww.de 

Abruf-nr. 186460


